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— Drucksache 11/1125 — 

Stand der Vorbereitungen einer Neuordnung der Kosten bei Pflegebedürftigkeit 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit hat mit Schreiben vom 
10. Dezember 1987 namens der Bundesregierung die Kleine 
Anfrage wie folgt beantwortet: 

Vorbemerkung 

Zur besseren sozialen Absicherung bei Pflegebedürftigkeit hat 
der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung vom 19. März 
1987 ausgeführt: 

„Eine besondere Aufgabe für die gesamte Gesellschaft ist die 
soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit, die angesichts der 
vielfältigen Probleme und der großen finanziellen Dimensionen 
nur schrittweise gelöst werden kann. Wir wollen die häusliche 
Pflege so unterstützen, daß Pflegebedürftige so lange wie mög-
lich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können. Die steuer-
lichen Hilfen für Schwerstpflege und für p rivate Vorsorge wer-
den verstärkt. " 

Eine Arbeitsgruppe der die Bundesregierung tragenden Parteien 
zur Reform der Krankenversicherung und besseren Absicherung 
bei Pflegebedürftigkeit ist derzeit dabei, entsprechende Lösungs-
vorschläge bzw. deren nähere Ausgestaltung zu entwickeln. 

In der Kleinen Anfrage wird Bezug nehmend auf den Bericht der 
Bundesregierung zu Fragen der Pflegebedürftigkeit (Drucksache 
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10/1943) wiederholt nach Untersuchungen der Bundesregierung 
gefragt. Die Bundesregierung hat zu keinem Zeitpunkt angekün-
digt, sie werde Forschungsaufträge zu allen dort angegebenen 
Fragen vergeben. Sie hat lediglich Beispiele für Fragen genannt, 
denen sie nachgehen werde. Sie hat dies auf vielfältige Weise — 
z.  B. durch Nachfrage bei den Ländern, bei Verbänden, bei For-
schungsinstituten und Sachverständigen, durch Auswertung der 
Fachliteratur, aber auch durch Vergabe von Forschungsaufträ-
gen — getan. 

In dem in verschiedenen Fragen angesprochenen Modellpro-
gramm „Ambulante Dienste für Pflegebedürftige" soll versucht 
werden, Erfahrungen zu gewinnen, wie der Einsatz von Sozial-
stationen zur Stabilisierung und Stützung von häuslicher Pflege 
noch weiter verbessert werden kann. Zu diesem Zweck haben 16 
ausgewählte Sozialstationen, die insgesamt einen Versorgungs-
bereich von etwa 600 000 Einwohnern abdecken, eine personelle 
Verstärkung von zwei Fachkräften und bis zu zehn Zivildienstlei-
stenden erhalten. Außerdem gehören vier Kurzzeiteinrichtungen 
zum Modellprogramm. Es wurde 1984 begonnen und läuft noch 
bis 1988. 

Das Modellprogramm wird durch das Institut für Sozialforschung 
und Sozialwirtschaft (ISO) in Saarbrücken wissenschaftlich be-
gleitet. ISO hat einzelne Fragen vorab und vorläufig untersucht 
und einen Zwischenbericht herausgegeben. Hierauf bezieht sich 
die Bundesregierung bei ihrer Antwort. Eine Bewertung behält 
sich die Bundesregierung vor. Sie wird diese nach Vorlage des 
Endberichts der Wissenschaftlichen Begleitung vornehmen. 

1. Welche Erfahrungen hat die Bundesregierung aus dem 1984 
begonnenen Modellprogramm „Ambulante Dienste für Pflege-
bedürftige" für einen optimalen Ausbau von ambulanten sozialen 
Diensten für Pflegebedürftige gewonnen? 

Das Modellprogramm „Ambulante Dienste für Pflegebedürftige" 
erlaubt die Untersuchung vielfältiger Forschungsfragen, die in 
ihrer Gesamtheit die Effektivität und Effizienz ambulanter sozial-
pflegerischer Dienste zum Gegenstand haben. Die Ergebnisse 
werden im Bericht der Wissenschaftlichen Begleitung, der nach 
Ablauf der Modellphase (Herbst 1988) fertiggestellt wird, darge-
stellt werden. 

Nach Auskunft der Wissenschaftlichen Begleitung trafen die 
durch die personelle Aufstockung ermöglichten zusätzlichen 
Angebote auf entsprechende Nachfrage. Nach Meinung der Wis-
senschaftlichen Begleitung gibt es darüber hinaus Hinweise auf 
weiteren Bedarf. 

Eine angemessene personelle Ausstattung ist jedoch nur ein 
Aspekt eines optimalen Ausbaus der ambulanten Dienste. Da-
neben müssen für eine bedarfsgerechte Versorgung vor allem 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
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— die Einbeziehung unterschiedlicher Berufe in das Team und 
die Verwirklichung entsprechender organisatorischer Bedin-
gungen, die eine Weiterentwicklung der Teamkompetenz und 
deren Umsetzung zugunsten der verschiedenen Patienten-
gruppen mit ihrer jeweils spezifischen Bedarfslage gewähr-
leistet; 

— die Ergänzung und Unterstützung der Pflegefachkräfte durch 
weitere Kräfte der ambulanten Dienste. Als solche kommen 
neben beruflichen Kräften auch Zivildienstleistende und Helfer 
des Freiwilligen Sozialen Jahrs in Betracht; 

— die (weitgehende) Entlastung der Einsatzleitung vom „nor-
malen" Pflegedienst als Voraussetzung für die Wahrnehmung 
unverzichtbarer Leistungsfunktionen; 

— Aufbau und ständige Aktivierung institutionalisierter Koopera-
tionsformen zwischen ambulanten Diensten und sonstigen 
relevanten Institutionen zur Sicherstellung aller im Einzelfall 
erforderlichen und angemessenen Hilfen und zu deren koordi-
nierter und sinnvoller Verzahnung; 

— die Realisierung einer gemeindenahen Organisation, die nicht 
nur die „Erreichbarkeit" der Dienste (z. B. räumliche Erreich-
barkeit, Abbau von Hemmschwellen) für alle Hilfebedürftigen 
und -suchenden sichert, sondern auch die ambulanten Dienste 
vor Ort in der Bevölkerung verankert. 

2. Welche Bedeutung haben nach den Ergebnissen des Modellpro-
gramms rehabilitative Einrichtungen, die zugleich einen Kurzzeit-
aufenthalt von Pflegebedürftigen ermöglichen, bei der Stabilisie-
rung und Unterstützung häuslicher Pflege? 

Eine lang dauernde, unter schwierigen Bedingungen geleistete 
häusliche Pflege bedeutet für die Pflegeperson im allgemeinen 
eine erhebliche physische und psychische Belastung, deren Aus-
maß und mögliche Konsequenzen häufig unterschätzt werden. 
Auch wenn die im Rahmen des Modellprogramms geförderten 
Kurzzeiteinrichtungen noch nicht lange arbeiten, ist bereits jetzt 
ersichtlich, daß ihnen eine hohe Bedeutung zukommt. Die Nach-
frage ist groß und sie verweist auf eine Lücke im Hilfesystem. 
Durch die personelle Aufstockung der Modellstationen sind in 
verstärktem Maße Hilfen möglich geworden, die in erster Linie 
die pflegenden Angehörigen entlasten sollen. Das Angebot Kurz-
zeitpflege ist in diesem Zusammenhang zu bewerten. Gerade im 
Hinblick auf die ständige zeitliche Beanspruchung und die Bela-
stung durch die häusliche Pflege wirkt sich die Möglichkeit eines 
Urlaubs oder einer zeitweisen Entlastung stabilisierend auf das 
häusliche Pflegepotential aus. 

Hier ist jedoch nicht die einzige Aufgabe der Kurzzeitpflege zu 
sehen. Sie kann z. B. nach einem Krankenhausaufenthalt eine 
Übergangslösung darstellen, bis eine endgültige Lösung geklärt 
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ist, bis über die Alternativen (häusliche Pflege oder stationäre 
Unterbringung) auf der Basis hinreichender Informationen ent-
schieden werden kann. Damit werden vorschnelle und damit 
möglicherweise falsche Weichenstellungen vermieden. Im Vor-
dergrund steht jedoch der zeitlich bef ristete Aufenthalt mit dem 
Ziel der Rückkehr in die eigene Häuslichkeit. Dabei kann dieser 
Aufenthalt wegen eines Urlaubs der Pflegeperson, wegen einer 
Erkrankung bzw. eines Krankenhausaufenthaltes der Pflegeper-
son, wegen einer akuten Erkrankung des Pflegebedürftigen selbst 
oder wegen notwendiger rehabilitativer oder aktivierender Maß-
nahmen erforderlich werden. Gerade die letzten Beispiele verwei-
sen auf kostensparende Effekte der Kurzzeitpflege. 

3. Hat die Bundesregierung im Rahmen des Modellprogramms 
Erkenntnisse gewonnen über eine Verstärkung des Potentials der 
Betreuung durch Angehörige, Nachbarn und ehrenamtliche Helfer 
im Einzugsgebiet der ausgewählten Sozialstationen? 

Die personelle Aufstockung der Sozialstationen im Rahmen des 
Modellprogramms wirkt sich nach den Erkenntnissen der Wissen-
schaftlichen Begleitung auch auf das Potential der Betreuung 
durch Angehörige, Nachbarn und ehrenamtliche Helfer aus. Zur 
Auswirkung auf die Angehörigen ist bereits in der Antwort zu 
Frage 2 Stellung genommen. Für die Tätigkeit der Nachbarn und 
sonstigen ehrenamtlichen Helfer eignen sich vor allem zusätzliche 
Maßnahmen der sozialen Unterstützung, die sich positiv auf die 
Lebenssituation der Pflegebedürftigen auswirken. Der Einsatz 
(vor allem eine Ausweitung des Einsatzes) von Nachbarn und 
Ehrenamtlichen setzt zum Teil Leistungen der ambulanten Dien-
ste (z. B. Organisation des Einsatzes, Qualifizierungsmaßnahmen) 
voraus und kann auch von einer personellen Ausstattung dieser 
Dienste abhängig sein, die neben den sonstigen Aufgaben die 
Förderung und Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit ermöglicht. 
Manche Angehörigen bedürfen neben der sie entlastenden Pflege 
der fachlichen Anleitung und der psychischen Unterstützung 
durch die Sozialstationen. 

4. Ermöglichen die Ergebnisse des Modellprogramms der Bundes-
regierung eine Aussage über eine mögliche Begrenzung der Inan-
spruchnahme von stationären Einrichtungen durch verstärkten 
Ausbau ambulanter sozialer Dienste für Pflegebedürftige? 

Im Rahmen des Modellprogramms kann aufgezeigt werden, wie 
durch ein quantitaiv und qualitativ verbessertes Pflegeangebot 
der Modellstationen die Pflegebedürftige betreffenden Entschei-
dungen und Verfahrensabläufe beeinflußt werden können. Nach 
den bisherigen Erfahrungen der Wissenschaftlichen Begleitung 
besteht wenig Zweifel daran, daß durch ein noch differenzierteres 
Hilfeangebot die Inanspruchnahme stationärer Einrichtungen 
vermindert werden kann. Dies gilt weniger in den Fällen, in 
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denen Angehörige die häusliche Pflege nicht übernehmen wollen 
oder können oder in denen — bei alleinstehenden Pflegebedürf-
tigen — auch personell verstärkte ambulante Dienste alleine nicht 
ausreichen. Eine Stabilisierung der häuslichen Pflege läßt sich 
aber vor allem dann erreichen, wenn eine vorhandene Pflege-
bereitschaft von Angehörigen durch adäquate Hilfe und Unter-
stützung abgesichert oder ausgebaut werden kann. In Entschei-
dungssituationen, in denen die Unterbringung in einem Pflege-
heim in Erwägung gezogen wird, muß die Sozialstation ihre Mög-
lichkeiten aufzeigen und durch ihr „Angebot" die Pflegebereit-
schaft erhalten und die Pflegefähigkeit stärken. 

Solche Entscheidungssituationen sind häufig z. B. am Ende eines 
Krankenhausaufenthaltes gegeben. Nach Meinung vieler Exper-
ten erfolgt in vielen Fällen aufgrund einer negativen Prognose 
über die weitere gesundheitliche/körperliche Entwicklung eine 
vorschnelle und von den Betroffenen nicht erwünschte Verlegung 
in ein Pflegeheim. Dieser Schritt kann bisher, ist er erst einmal 
vollzogen, beispielsweise nach Auflösung der Wohnung, nur in 
den wenigsten Fällen rückgängig gemacht werden. Die Erfahrun-
gen des Modellprogramms zeigen, wie wichtig hier das frühe 
Einbeziehen der Sozialstation ist. Sie kann die ambulanten Mög-
lichkeiten prüfen und die Angehörigen fachkundig beraten. Die 
enge Kooperation zwischen Krankenhaus und Sozialstation ist 
hierzu allerdings eine Voraussetzung, die derzeit noch nicht über-
all erfüllt ist. 

5. Welche Ergebnisse haben die angekündigten Bemühungen der 
Bundesregierung um genauere Daten erbracht, die sich auf die 
Anzahl und Situation der stationär versorgten Pflegebedürftigen 
sowie die Situation ihrer Angehörigen beziehen? 

Eine der Repräsentativerhebung „Anzahl und Situation zu Hause 
lebender Pflegebedürftiger" von Socialdata (Bd. 80 der Schriften-
reihe des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit) vergleichbare Untersuchung zu den stationär unter-
gebrachten Pflegebedürftigen gibt es nicht. Deren Zahl läßt sich 
aber mittelbar aus dem Platzangebot der stationären Einrich-
tungen der Alten- sowie der Behindertenhilfe schließen. 

Aufgrund von Erhebungen der Länder läßt sich sagen, daß am 
30. Juni 1986 mit steigender Tendenz gegenüber dem Vorjahr in 
Altenpflegeheimen und Altenheimen mit Pflegeabteilungen rd. 
145 000 Heimplätze für Pflegebedürftige und in stationären Ein-
richtungen für Behinderte rd. 68 000 Heimplätze zur Verfügung 
standen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß Pflegebedürf-
tige auch in Altenheimen, psychiatrischen und neurologischen 
Krankenhäusern, in Krankenhäusern für chronisch Kranke und 
geriatrischen Kliniken untergebracht sind, kann derzeit von rd. 
300 000 stationär untergebrachten Pflegebedürftigen ausgegan-
gen werden. 

Eine Umfrage bei den Ländern über die personelle Ausstattung, 
insbesondere über den angewandten Personalschlüssel in Ein- 
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richtungen der Altenhilfe mit Pflegebedürftigen, läuft gegenwär-
tig noch. Eine Untersuchung über die Einkommensverhältnisse 
von in Pflegeheimen untergebrachten Pflegebedürftigen soll im 
nächsten Jahr vergeben werden. 

6. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über das Ausmaß 
der „nicht angemessenen Unterbringung" von jüngeren Pflegebe-
dürftigen in Altenheimen und über die negativen Auswirkungen 
auf die psychosoziale Situation der Betroffenen seit 1984 ge-
wonnen? 

7. Welchen an jeweils spezifischen Unterbringungs- und Pflegeerfor-
dernissen orientierten Bedarf hat die Bundesregierung seitdem 
ermittelt? 

Eine von der Bundesregierung 1985 in Auftrag gegebene Litera-
turstudie über Wohnformen für Behinderte sollte u. a. auch der 
Frage der Fehlplazierung jüngerer Behinderter in Alten- und 
Pflegeheimen nachgehen. Dabei hat sich gezeigt, daß es zu die-
sem Thema nach wie vor keine repräsentativen Daten gibt, die 
eine verallgemeinerbare Aussage über die Situation in der 
Bundesrepublik Deutschland erlauben würden. 

Einzelne Erhebungen auf örtlicher oder regionaler Ebene haben 
ergeben, daß es Fehlbelegungen in größerem Ausmaß gibt, weil 
es entweder keine geeignete Einrichtung für jüngere Pflege-
bedürftige in Wohnortnähe der betroffenen Familien gibt oder die 
vorhandenen Einrichtungen keine freien Kapazitäten haben, da 
die Plätze zum überwiegenden Teil durch die langjährigen, von 
Geburt an behinderten Bewohner gebunden sind. (Als Beispiel 
seien zwei mittlere Großstädte in einer Region angeführt, wo 100 
bzw. 150 jüngere Körperbehinderte unter 46 Jahren in Alten- und 
Altenpflegeheimen leben müssen, weil bisher keine Alternative in 
anderen Wohnformen, z. B. in Wohngemeinschaften mit entspre-
chender Betreuung, gefunden werden konnte.) 

In einer umfassenden qualitativen Untersuchung über die 
Lebenssituation von pflegebedürftigen Multiple-Sklerose-Kran-
ken in Alten- und Pflegeheimen in einem Bundesland fand sich 
ebenfalls ein erhebliches Ausmaß an Fehlplazierungen: 27,3 % 
der MS-kranken Heimbewohner gehörten zur Altersgruppe der 
20- bis 50jährigen. Davon lebten 57 % in Dauerwohnheimen für 
Körperbehinderte, 43 % in Alten- und Altenpflegeheimen. 

Bei insgesamt etwa der Hälfte dieser Heimbewohner wäre eine 
Heimeinweisung möglicherweise vermeidbar gewesen, wenn die 
familiäre Situation weniger belastet gewesen wäre und rechtzeitig 
ausreichende ambulante Hilfen zur Verfügung gestanden hätten. 

Die Untersuchung der psychosozialen Lebenssituation in den Hei-
men ergab bei dem genannten Personenkreis schwerwiegende 
Verluste an Eigenverantwortlichkeit und Initiative, fortschrei-
tende Resignation und einen hohen Anteil psychischer Störungen. 
Als besonders belastend wurden die Verluste an Privatsphäre 
sowie von engsten familiären Bindungen empfunden. In den mei-
sten Heimen war die pflegerische Situation unbef riedigend. 
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Wegen des Personalmangels bestanden erhebliche Defizite vor 
allem in den Bereichen rehabilitativer Maßnahmen, Selbsthilfe- 
training und Freizeitgestaltung. 

 
Insgesamt kann gesagt werden, daß das Problem der angemesse-
nen Unterbringung jüngerer Pflegebedürftiger dringend der 
Lösung bedarf, zumal sich die Situation in Zukunft durch die 
ständig steigende Nachfrage nach Wohnmöglichkeiten für er-
wachsene Behinderte noch verschärfen wird. 

Dabei kommt der Anstieg des Durchschnittsalters der Bewohner 
von Alten- und Pflegeheimen erschwerend hinzu, das sich im letz-
ten Jahrzehnt um etwa zehn Jahre erhöht hat und derzeit bei über 
80 Jahren liegt. Zugleich ist der durchschnittliche Grad der Pfle-
gebedürftigkeit deutlich angestiegen. In Pflegeheimen finden sich 
vor allem Schwerstpflegebedürftige. Je stärker der Anteil der 
Hochbetagten und der Schwerstpflegebedürftigen in den Heimen 
aber ansteigt, um so mehr müssen sich jüngere pflegedürftige 
Menschen in diesen Heimen als fehlplaziert empfinden. Derzeit 
wird eine Untersuchung der quantitativen und qualitativen 
Aspekte der Fehlplazierung auf repräsentativer Basis vorbereitet. 

Im übrigen legen die Daten nahe, daß zwar die Zahl der Plätze in 
Alten- und Pflegeheimen angestiegen ist, daß aber der Versor-
gungsgrad für die älteren Menschen aufgrund der demographi-
schen Entwicklung abgenommen hat. 

8. Welche Ergebnisse haben die angekündigten Untersuchungen der 
Beweggründe für Heimeinweisung, Krankenhauseinweisung, 
Fortführung einer ärztlichen Behandlung und häusliche Pflege 
bzw. für die Ablehnung einer dieser Möglichkeiten erbracht? 

9. Mit welchem Ergebnis hat die Bundesregierung die Frage geklärt, 
wie und warum es in „Einzelfällen" zu einer stationären Unterbrin-
gung kommt und welche Bedingungen die Rückkehr nach statio-
närer Unterbringung in die eigene Wohnung fördern bzw. behin-
dern? 

Auf die Antwort zu Frage 4 wird verwiesen. 

Die Entscheidung Pflegebedürftiger für eine ambulante oder sta-
tionäre Versorgung hängt von verschiedenen Einflußgrößen ab. 
Wie z. B. erste Auswertungen im Modellprogramm „Ambulante 
Dienste für Pflegebedürftige" gezeigt haben, spielen für das wei-
tere Verbleiben einer pflegebedürftigen Person in ihrer häus-
lichen Umgebung das Angebotsprofil und die persönlichen und 
zeitlichen Kapazitäten von ambulanten Diensten, das Vorhanden-
sein und die Belastbarkeit des familiären Umfeldes, die Wohn-
situation und die Finanzlage, aber auch Einstellungen des Pflege-
bedürftigen und seiner Familie zu einer Versorgung im Pflege-
heim eine wesentliche Rolle. 

Nach den Einschätzungen der Mitarbeiter der Sozialstationen 
müßten rd. 20 % der Patienten ohne den Einsatz der Sozialstatio-
nen stationär untergebracht werden. Bei den übrigen würde sich 
die Situation erheblich verschlechtern. 
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Andererseits hat — wie bereits erwähnt — auch die Hilfe durch 
Sozialstationen ihre Grenzen. Dabei kommen dem Grad der 
Pflegebedürftigkeit und dem Familienstatus bzw. der Haushalts-
größe besondere Bedeutung zu. Die bekannten Daten lassen den 
Schluß zu, daß sich die Chancen, zu Haus leben zu können, mit 
größerem Schweregrad der Pflegebedürftigkeit und kleinerer 
Haushaltsgröße abnehmen. 

Eine Vorauszählung innerhalb des Modellprogramms „Ambu-
lante Dienste für Pflegebedürftige" hat z. B. ergeben, daß der 
Anteil mittel- und schwerpflegebedürftiger Patienten unter den 
Alleinlebenden deutlich geringer war als unter den Patienten, die 
mit einer, zwei oder drei weiteren Person/en zusammen in einem 
Haushalt lebten. Wurden z. B. 3,4 v. H. der in Einpersonenhaus-
halten lebenden Patienten als schwerpflegebedürftig eingestuft 
(mittelpflegebedürftig: 8,2 v. H.), so waren es in Zwei-Personen-
Haushalten 13,5 v. H. (20,8 v. H.), in Drei-Personen-Haushalten 
18,2 v. H. (18,6 v. H.) und in Vier- (und Mehr-)Personen-Haushal-
ten 20,6 v. H. (27,7 v. H.). 

Von jenen Patienten, die den geringsten Hilfebedarf hatten (Stu-
fen 1 und 2), lebt nahezu die Hälfte (49,5 v. H.) alleine, von den 
Patienten mit dem höchsten Hilfebedarf (Stufen 4 und 5) dagegen 
nur 15 v. H. Insgesamt lebten jeweils 35 v. H. der Patienten alleine 
oder in Zwei-Personen-Haushalten, 14 v. H. in einem Drei-Perso-
nen-Haushalt und 16 v. H. in einem Haushalt mit vier oder mehr 
Personen. Auch wenn die Daten offenbar bestätigen, daß bei 
alleinlebenden Pflegebedürftigen die Chance geringer ist, zu 
Hause bleiben zu können, ist das Ergebnis, daß immerhin fast 
12 v. H. der Patienten der Modellstationen schwerpflegebedürftig 
waren und dieser Grad der Pflegebedürftigkeit auch bei über 
3 v. H. der Alleinlebenden gegeben war, von Bedeutung. Die Art 
und das Ausmaß der diesem Personenkreis von den Sozialstatio-
nen und — soweit möglich — von sonstigen Personen geleisteten 
Hilfe wird im Rahmen des Modellprogramms noch weiter unter-
sucht werden. 

Mit der Frage der Entscheidungsprozesse hat sich auch der Vierte 
Familienbericht (Drucksache 10/6145) beschäftigt. Dort wird u. a. 
darauf hingewiesen, daß bei der medizinischen Indikation auch 
Alter und Familienstand eine Rolle spielen können (S. 153f.). 

10. Welche Anstrengungen hat die Bundesregierung zum Abbau der 
Vorbehalte Pflegebedürftiger gegenüber ambulanten sozialen 
Diensten mit dem Ziel unternommen, daß Pflegebedürftige die 
sozialen Dienste besser annehmen? 

Die Information der Bürger über das Angebot von ambulanten 
sozialen Diensten ist im wesentlichen Aufgabe von Ländern und 
Gemeinden sowie der Träger der entsprechenden Einrichtungen. 
Diese Aufgabe wird von diesen entsprechend den örtlichen Gege-
benheiten wahrgenommen. Hierzu gehören die Veröffentlichung 
von Broschüren und Faltblättern, aber auch die unmittelbaren 
Informationen von Sozialstationen, bei niedergelassenen Ärzten 
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und in Krankenhäusern. In all diesen Informationsangeboten wird 
auch das Bemühen deutlich, Vorbehalte gegen die Inanspruch-
nahme abzubauen. 

Auch die Bundesregierung sieht es als eine ständige Aufgabe an, 
auf den hohen Stellenwert der ambulanten sozialen Dienste hin-
zuweisen. 

Sie hat auch durch das Modellprogramm „Ambulante Dienste für 
Pflegebedürftige" das Angebot dieser Dienste einer breiten 
Öffentlichkeit bekanntgemacht. Im Rahmen dieses Modellpro-
gramms wird auch der Frage nachgegangen, wie durch eine ver-
besserte Öffentlichkeitsarbeit das Angebot der Stationen dem 
Bürger in den jeweiligen Regionen besser bekanntgemacht wer-
den kann und wie erreicht werden kann, daß die Dienste besser 
angenommen werden. 

Im übrigen wird auf die in der Antwort zu Frage 14 genannten 
Broschüren „Der rote Faden. Ratgeber für ältere Mitbürger" und 
„Hilfe und Pflege im Alter. Informationen und Ratschläge für die 
Betreuung und Versorgung zu Hause" hingewiesen. In beiden 
Broschüren wird über die Hilfen durch ambulante soziale Dienste 
informiert und für die Annahme dieser Dienste geworben. 

11. Welche Ergebnisse hat die Untersuchung der besonderen Pro-
bleme in der häuslichen und stationären gerontopsychiatrischen 
Versorgung Pflegebedürftiger gezeitigt? 

Die Bundesregierung versucht, bei verschiedenen von ihr geför-
derten Vorhaben die Belange von Personen zu berücksichtigen, 
die der gerontopsychiatrischen Betreuung bedürfen. Die Zahl der 
psychisch und/oder mental gestörten alten Menschen hat in den 
letzten Jahren im gesamten Heimbereich ständig zugenommen. 
Sie steigt nach vielfachen Beobachtungen weiterhin überpropor-
tional an. In einem Modellprojekt in Hofgeismar (Else-Steinbre-
cher-Haus) soll versucht werden herauszufinden, welcher Anteil 
von psychisch und/oder mental gestörten alten Menschen in 
einem Heim neben dem übrigen Anteil von Pflegebedürftigen 
untergebracht werden kann, ohne daß die Belastung für die Mit-
bewohner und Mitarbeiter unzumutbar wird. Bei einem Modell-
vorhaben in München-Hasenbergl, das zu einem Zentrum moder-
ner Altenarbeit mit dem Schwerpunkt Gerontopsychiatrie ausge-
baut werden soll, fördert der Bundesminister für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit die Wissenschaftliche Begleitung. Ergeb-
nisse werden voraussichtlich Ende 1988 vorliegen. 

Im Rahmen des Forschungsschwerpunktes des Bundesministers 
für Forschung und Technologie zur seelischen Gesundheit im 
Alter wird ein Projekt gefördert, das schwerpunktmäßig Möglich-
keiten untersucht, Reservekapazitäten alter Menschen durch Ver-
besserung sozialer Umweltbedingungen zu aktivieren, indem an-
wendungsfähige Handlungsregeln für Pflegepersonen in der Pra-
xis erarbeitet werden. Hierfür sind in den Jahren 1988 bis 1990 
insgesamt rd. 600 000 DM vorgesehen. 
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Darüber hinaus werden, gestützt auf Ergebnisse der Begleitfor-
schung des Modellprogramms Psychiat rie und den im Jahre 1988 
zu erwartenden Empfehlungen der Expertenkommission zur Re-
form der Versorgung im psychiatrischen und psychotherapeu-
tisch/psychosomatischen Bereich, die besonderen Probleme der 
hier angesprochenen Pflegebedürftigen weiterhin zu erörtern 
sein. 

12. Zu welchen Ergebnissen ist die Bundesregierung bei ihren Unter-
suchungen der Verweildauer in verschiedenen Einrichtungen, 
deren Kostenstrukturen und Angeboten sowie deren Vergleich und 
bei der Durchführung der Organisationsuntersuchungen im ambu-
lanten und teilstationären Bereich gekommen? 

Zu dem angesprochenen Fragenkreis gibt es eine Reihe abge-
schlossener oder noch laufender Untersuchungen des vom Bun-
desministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit insti-
tutionell geförderten Deutschen Zentrums für Altersfragen, des 
Kuratoriums Deutsche Altershilfe im Auftrag des Bundesministers 
für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit sowie anderer 
Träger. 

Zu den wesentlichen bereits vorliegenden Ergebnissen gehört 
u. a. daß eine ambulante Versorgung durch berufsmäßige Helfer 
aus sozialen Diensten nur bis zu einem bestimmten Umfange 
kostengünstiger ist als eine stationäre Versorgung. Der 
Kostenschnittpunkt wird in den verschiedenen Untersuchungen 
unterschiedlich angesetzt. Für den stationären Bereich gilt, daß 
die Heimunterbringung z. T. durch relativ kurze Verweildauer 
gekennzeichnet ist und daß die Heimunterbringung für mehr 
ältere Menschen von größerer Bedeutung ist als bisher ange-
nommen. 

13. Welche Programme für den stationären, den teilstationären und 
den ambulanten Bereich zur Verbesserung von Qualität und Effi-
zienz sozialer Dienste hat die Bundesregierung seit 1984 ent-
wickelt? 

Die Bundesregierung wird die Ergebnisse des Modellprogramms 
„Ambulante Dienste für Pflegebedürftige" zum Anlaß nehmen, 
um Vorschläge zur Verbesserung der Situation von ambulanten 
Diensten zu machen. In diesem Zusammenhang ist grundsätzlich 
darauf hinzuweisen, daß die Bereitstellung der erforderlichen 
sozialen Dienste — wie die Bundesregierung bereits in der Antwort 
auf die Große Anfrage der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
„Lebenssituation und Zukunftsperspektiven älterer Menschen" 
(Drucksache 10/2784) ausführte — primär Sache der Länder und 
Gemeinden ist. Die Bundesregierung kann nur durch Modellmaß-
nahmen und durch die Erprobung neuer Wege neue Akzente in 
diesem Bereich setzen. Hierzu seien genannt: 

In Köln wird eine Einrichtung geschaffen, in der stationäre Ange- 
bote und ambulante Dienste miteinander verknüpft werden. Die 
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ambulanten Dienste, in die auch Familienangehörige und Be-
kannte der älteren Menschen einbezogen werden, umfassen: 
ambulante Krankenpflege, hauswirtschaftliche Betreuung, Auf-
bau von Nachbarschaftshilfen, stationären Mittagstisch, Bewe-
gungs- und Beschäftigungstherapie und Beratungsdienste. Im sta-
tionären Bereich nehmen Therapie und Rehabilitation einen brei-
ten Raum ein. Auch den in der geronto-psychiatrischen Abteilung 
lebenden Menschen soll die Teilnahme am Leben in der Gemein-
schaft ermöglicht werden. Die umfassende und qualifizierte Hilfe 
soll dazu beitragen, Eigenverantwortung und -initiative zu wek-
ken. Dabei spielen die gemeinwesen-orientierten Aktivitäten eine 
bedeutende Rolle. In München wird ein Projekt gefördert, bei dem 
im Rahmen einer familiengerechten Wohnbebauung Wohnungen 
für 30 bis 40 ältere Menschen geschaffen werden. Um ein „inte-
griertes Wohnen" für die älteren Menschen zu ermöglichen, muß 
eine Betreuung vorgesehen werden. Hierzu soll ein Gemein-
schaftszentrum mit Pflegestützpunkt zur Beratung, kulturellen 
Betreuung, therapeutischen Behandlung und evtl. mit gemein-
samem Mittagstisch gebaut werden. Es ist eine Betreuung durch 
Pflegekräfte, Hilfspersonal und eine sozial-pädagogische Fach-
kraft vorgesehen. Ein differenziertes System von Altenhilfemaß-
nahmen soll auf Problem- und Bedürftigkeitssituationen flexibel 
reagieren und auch präventiv wirken können. Mit der Maßnahme 
wird der Erhalt der Selbständigkeit, die Integration und die Akti-
vierung älterer Menschen angestrebt. Bei vorübergehender 
Pflegebedürftigkeit soll die Wohnung beibehalten werden. 

Um zu besseren Informationen über Anzahl und Struktur von 
ambulanten sozialen Diensten sowie über Anzahl und Ausbildung 
der Mitarbeiter zu gelangen, hatte die Bundesregierung den 
Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge gebeten, 
eine Untersuchung „Grunddaten ambulanter sozialpflegerischer 
Dienste in der Bundesrepublik Deutschland" durchzuführen. 
Diese Untersuchung wird in Kürze in der Schriftenreihe des Bun-
desministers für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit ver-
öffentlicht werden. 

Eine wichtige Ergänzung der Arbeit von ambulanten sozialen 
Diensten leisten ehrenamtliche und freiwillige Helfer. Um heraus-
zufinden, ob und gegebenenfalls wie die Rahmenbedingungen 
dieser Tätigkeit verändert werden müßten, hat die Bundesregie-
rung 1986 eine Untersuchung „Ehrenamtliche soziale Dienstlei-
stungen" an die Gesellschaft für sozialen Fortschritt vergeben, die 
ihren Bericht 1987 vorgelegt hat. Dieser Bericht sowie ein Zusatz-
bericht „Rechtliche Rahmenbedingungen sozialer ehrenamtlicher 
Arbeit unter besonderer Berücksichtigung haftungs-, sozial- und 
steuerrechtlicher Aspekte" werden zur Zeit noch ausgewertet. 

Als Beitrag zur Verbesserung der Qualität der Arbeit der Sozialen 
Dienste sind auch Maßnahmen auf dem Gebiet der beruflichen 
Bildung zu werten. Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat 1984 
mit einer Untersuchung begonnen, die über die besonderen 
Qualifikationsanforderungen und über die vorhandenen Fort- und 
Weiterbildungsangebote für Beschäftigte in sozialen Diensten 
nähere Aufschlüsse bringen soll. Ziel ist es, als Beitrag zur Quali- 
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tätssicherung der ambulanten gesundheits- und sozialpflegeri-
schen Arbeit eine Fortbildungskonzeption für Beschäftigte in 
sozialen Diensten zu erarbeiten. 

Was den stationären Sektor anbelangt, strebt die Bundesregie-
rung gegenwärtig im Rahmen einer Novellierung des Heimgeset-
zes eine Verbesserung der Situation der Heimbewohner an. Hier-
bei geht es vor allem um eine Verbesserung der rechtlichen 
Stellung der Heinbewohner durch Regelungen über die Ausge-
staltung des Heimvertrages. Insbesondere sollen die Bewohner 
vor ungerechtfertigter Kündigung und unangemessenen Entgelts-
forderungen und Entgeltserhöhungen besser geschützt werden. 
Darüber hinaus wird erwogen, zur besseren Wahrung der Mitwir-
kungsrechte – vor allem der pflegebedürftigen Heimbewohner – 
in  inneren Angelegenheiten des Heimbetriebes einen Heimfür-
sprecher einzusetzen. 

14. Mit welchem Ergebnis hat die Bundesregierung die von ihr als 
wesentlich bezeichneten Probleme im Bereich der Information und 
Beratung von Hilfebedürftigen untersucht? 

Durch das Modellprogramm „Ambulante Dienste für Pflegebe-
dürftige" hat sich gezeigt, daß durch eine personelle Verstärkung 
der Mitarbeiter von Sozialstationen auch eine bessere Betreuung 
und Beratung möglich ist. Unabhängig von quantiativen Ergeb-
nissen über Formen und Ausmaß an Informations- und Beratungs-
bedarf steht für die Bundesregierung fest, daß grundsätzlich ein 
Handlungsbedarf besteht. Sie hat daher die Broschüre „Hilfe und 
Pflege im Alter, Informationen und Ratschläge für die Betreuung 
und Versorgung zu Hause" des Kuratoriums Deutsche Altershilfe 
gefördert. Darüber hinaus veröffentlicht der Bundesminister für 
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit eine Reihe von Broschü-
ren, die regelmäßig aktualisiert werden und in hohen Auflagen 
verteilt werden. Es handelt sich u. a. um 

— die Broschüre „Der rote Faden – Ratgeber für ältere Mitbür-
ger", die Informationen für ältere Menschen über Rechts-
ansprüche enthält; 

— die Broschüre „Alt werden und gesund bleiben", die Informa-
tionen und Anregungen für ältere Menschen über eine gesund-
heitsgerechte Lebensweise im Alter enthält; 

— die Broschüre „Ihre Rechte als Heimbewohner" , in der Infor-
mationen für ältere Menschen über ihre Rechte als Bewerber 
und Bewohner von Heimen aufgeführt sind; 

— die Informationsschrift „Sozialhilfe – Ihr gutes Recht", die Aus-
führungen über Ansprüche nach dem Bundessozialhilfegesetz 
enthält. 

Im Rahmen einer Untersuchung durch das Institut für Markt- und 
Werbeforschung, Köln, zur Effizienz (Erfolgskontrolle) der Bro-
schüre „Der rote Faden" wurde diese nach Inhalt und Gestaltung 
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überwiegend positiv beurteilt: Über 80 % der befragten Leser 
fanden für sich persönlich wichtige und interessante Informatio-
nen in der Broschüre. Die Nachfrage nach diesen Informationsbro-
schüren hält unvermindert an. 

15. Welche Ergebnisse hatten die angekündigten Bemühungen der 
Bundesregierung um die Entwicklung bzw. Verbesserung von 
Lehr- und Lernmitteln zur Anleitung und zur Qualifizierung profes-
sioneller und ehrenamtlicher Helfer einschließlich der Ange-
hörigen? 

Die Bundesregierung fördert eine Reihe bundeszentraler Fortbil-
dungsinstitutionen der Sozialarbeit in unterschiedlicher Träger-
schaft, in deren Programmen laufend auch Themen der Alten-
arbeit aufgegriffen werden. 

Darunter hat sich die Bundesregierung durch mehrere Maßnah-
men gezielt bemüht, die Qualifizierung von professionellen und 
ehrenamtlichen Helfern (einschließlich der Familienangehörigen) 
zu verbessern, wie z. B. durch die Förderung der Fortbildungs-
und Weiterbildungsstätten von Mitarbeitern in der Altenhilfe in 
Dornstadt, Hofgeismar und die Seniorenbildungsstätte Altenzen-
trum Oer-Erkenschwick. 

Das Berufsbildungsinstitut in Berlin hat in Zusammenhang mit 
dem Modellprogramm „Ambulante Dienste für Pflegebedürftige" 
eine Zusatzuntersuchung „Qualifikationsanforderungen und 
Fortbildungsangebote für Beschäftige in ambulanten gesund-
heits- und sozialpflegerischen Diensten" erarbeitet. Es wurde in 
der Untersuchung festgestellt, daß die Arbeitsbelastungen und 
die oftmals trostlosen Patientensituationen einen großen morali-
schen Druck auf die Beschäftigten ausüben, so daß vielfach auf 
Fortbildung mit Rücksicht auf Kollegen/Kolleginnen und Patien-
ten/Patientinnen von vornherein verzichtet wird. Immer noch 
scheitert die Teilnahme an Fortbildung vielfach auch aus arbeits-
organisatorischen und finanziellen Gründen; deshalb wird die 
Festlegung von Teilnahme- und Durchführungsbedingungen mit 
klaren Freistellungsrichtlinien und einem zeitlichen Mindestum-
fang empfohlen. Vielerorts gilt Fortbildung als Luxus und Privileg. 
Damit die Bedeutung der Fortbildung nicht nur für die einzelnen 
Beschäftigten, sondern auch für die Einrichtung selbst unterstri-
chen wird, wird empfohlen, den verpflichtenden Charakter von 
Fortbildung dadurch herauszustellen, daß Fortbildung als Be-
standteil in die arbeitsvertraglichen Regelungen aufgenommen 
wird. 

16. In welchem Umfang hat die Bundesregierung bei den von ihr in 
ihrem Bericht zu Fragen der Pflegebedürftigkeit angekündigten 
Verhandlungen das von ihr angestrebte Ziel erreicht, daß Länder 
und Kommunen die Wohlfahrtsverbände in den Stand setzen, mög-
lichst viele zusätzliche Dauerarbeitsplätze im Bereich der ambulan-
ten sozialen Dienste zu schaffen? 
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Bereits in der Antwort auf Frage 3 der Kleinen Anfrage ,,Ankündi-
gung der Bundesregierung zur besseren Versorgung und Siche-
rung Pflegebedürftiger" (Drucksache 10/5052) hat die Bundes-
regierung darauf hingewiesen, daß die Länder verstärkt Mittel für 
den Ausbau ambulanter sozialer Dienste bereitgestellt haben. Sie 
haben auch zwischenzeitlich die Förderung von ambulanten so-
zialen Diensten verstärkt. Die Bundesregierung hat darüber hin-
aus mit ihrem Modellprogramm „Ausbau ambulanter Hilfen für 
AIDS-Erkrankte im Rahmen von Sozialstationen" einen weiteren 
Anstoß gegeben, um die soziale Infrastruktur für Versorgung und 
Betreuung aller Formen von Erkrankten und Pflegebedürftigen im 
Hinblick auf zukünftige Herausforderungen zu stärken. In der 
Antwort auf die o. a. Kleine Anfrage hat die Bundesregierung 
zugleich darauf hingewiesen, daß die Bereitschaft der Länder und 
Gemeinden zum weiteren Ausbau entsprechender Einrichtungen 
und Dienste um so größer sein wird, je breiter die Finanzierungs-
grundlage für die Leistungen dieser Einrichtungen und Dienste 
ist. Mit der angekündigten besseren sozialen Absicherung bei 
Pflegebedürftigkeit wird sich diese Finanzierungsgrundlage ent-
scheidend verbessern. 

17. Geht die Bundesregierung nach den von ihr initiierten Belastungen 
in Milliardenhöhe für die Bundesanstalt für Arbeit weiterhin davon 
aus, daß die Bundesanstalt für Arbeit in der Lage ist, im notwen-
digen Umfang ABM-Mittel für den erforderlichen Ausbau der 
ambulanten Dienste bereitzustellen? 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß im Haushalt 1988 der 
Bundesanstalt für Arbeit ein in etwa gleich hohes Mittelvolumen 
für die Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bereitge-
stellt wird wie in diesem Jahr und daß der Bereich der ambulanten 
Dienste im gleichen Umfang gefördert werden kann. 

18. Mit welchem Ergebnis hat die Bundesregierung die Frage geprüft, 
ob die steuerliche Berücksichtigung von Haushaltserschwernissen 
und sonstigen finanziellen Belastungen in den Fällen häuslicher 
Pflege verbesserungsbedürftig ist und es weiterer Regelungen be-
darf? 

Bereits in den Koalitionsverhandlungen im Frühjahr dieses Jahres 
haben die die Regierung tragenden Parteien die Einführung eines 
Freibetrages für besonders schwere Fälle häuslicher Pflege ver-
einbart. Die Prüfung der Bundesregierung hat ergeben, daß die 
durch die Pflege eines Pflegebedürftigen verursachten nachweis-
baren Kosten bereits nach geltendem Recht in der Regel steuer-
mindernd als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt wer-
den können. Vor diesem Hintergrund will die Bundesregierung 
im Rahmen der Steuerreform 1990 einen Pflegepauschbetrag ein-
führen, der vor allem die vielfältigen Einschränkungen und Bela-
stungen der Pflegeperson, die die persönliche Pflege eines ständig 
Hilflosen mit sich bringt, berücksichtigen soll. 
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19. In welcher Form und mit welchen Ergebnissen hat sich die Bundes-
regierung für die von ihr als wünschenswert bezeichnete Verbesse-
rung der sozialen Absicherung der Pflegepersonen eingesetzt? 

Die Bundesregierung hat 1986/87 durch das Forschungsinstitut 
Sozialdata eine Zusatzauswertung der im Rahmen der Unter-
suchung ,,Anzahl der Situation zu Hause lebender Pflegebedürf-
tiger" angefallenen Daten unter dem Gesichtspunkt „Alterssiche-
rung von unentgeltlich Pflegenden" durchführen lassen, um Zah-
len und Daten für eine bessere soziale Absicherung von unent-
geltlich Pflegenden zu gewinnen. Es hat sich bestätigt, daß die 
überwiegende Last der häuslichen Pflege bei Frauen liegt. Weib-
liche Hauptpfleger sind meist nicht berufstätig. 

Die Frage der sozialen Absicherung der Pflegepersonen wird zur 
Zeit in einer Arbeitsgruppe der Koalitionsparteien zur Struktur-
reform der Rentenversicherung behandelt. Die Beratungen dieses 
Gremiums sind bisher noch nicht abgeschlossen. 

20. Wann und in welcher Form gedenkt die Bundesregierung die von 
der Sachverständigenkommission für den Vierten Familienbericht 
erhobene Forderung nach einem planvollen Ineinandergreifen der 
Hilfsangebote für Familien und ältere Menschen sowie nach 
Gewährleistung umfassender Information der Betroffenen aufzu-
greifen? 

Die Familienpolitik der Bundesregierung ist darauf ausgerichtet, 
alle Phasen der Entwicklung von Familien den jeweiligen Erfor-
dernissen entsprechend zu fördern. Menschen, die sich für die 
Übernahme von Familienaufgaben entscheiden, dürfen nicht auf 
wesentlich schlechtere Rahmenbedingungen treffen als diejeni-
gen, die andere Aufgaben wählen. Ein Beispiel dafür ist, daß die 
Entscheidung eines Elternteils, Kinder im ersten Lebensjahr zu 
betreuen und zu erziehen, durch das Erziehungsgeld, den Erzie-
hungsurlaub mit Kündigungsschutz und durch die Anerkennung 
von Erziehungszeiten im Rentenrecht gefördert wird. Hinzu kom-
men Hilfen in Form von Steuerfreibeträgen, Kindergeld, Wohn-
geld und gegebenenfalls Sozialhilfe. Darüber hinaus ist auch .die 
angestrebte soziale Absicherung von Personen, die wegen der 
Übernahme von häuslicher Pflege eigene Erwerbstätigkeit nicht 
ausüben können, eine wichtige Ergänzung, um die Rahmenbe-
dingungen für Familien zu verbessern. Hierzu wird auf die Ant-
wort zu Frage 19 verwiesen. 

 

21. Welche konkreten Schritte hat die Bundesregierung zur Realisie-
rung der im Oktober 1986 bekundeten Absicht unternommen, die-
jenigen gesellschaftlichen Gruppen zusammenzurufen, die für die 
Rahmenbedingungen als verantwortlich bezeichnet wurden, unter 
denen Pflegeleistungen erbracht werden (insbesondere Tarifpar-
teien, Organe der sozialen Selbstverwaltung, Bet riebe, Gewährlei-
stungsträger, Wohlfahrtsverbände und Gebietskörperschaften), um 
gemeinsame Vorstellungen über die Rahmenbedingungen zu 
erzielen, und welche Vorstellungen gedenkt die Bundesregierung 
dort selbst einzubringen? 
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Die Bundesregierung hat regelmäßig Kontakt mit den genannten 
gesellschaftlichen Gruppen gehabt und hierbei entsprechend den 
o. g. Ausführungen des Bundeskanzlers in der Regierungserklä-
rung darauf hingewiesen, daß die soziale Sicherung bei Pflege-
bedürftigkeit eine besondere Aufgabe für die gesamte Gesell-
schaft ist. Die Bundesregierung wird — wie schon ausgeführt — 
ihren Teil hierzu beitragen. Aber auch die genannten gesell-
schaftlichen Gruppen können die Rahmenbedingungen für die 
Pflege verbessern. Hierzu gehören z. B. die Klärung und Verbes-
serung der Situation von ehrenamtlichen Helfern und die Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen für die Pflegeperson in der Fami-
lie (z. B. Flexibilisierung der Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit) durch 
die Arbeitgeber. 

Einen großen Raum nimmt in der in Frage 13 genannten Untersu-
chung des Bundesinstituts für Berufsbildung die Frage nach den 
Rahmenbedingungen ein, unter denen Pflegeleistungen einer-
seits und Fort- und Weiterbildung andererseits erbracht werden 
müssen. Nur unter Berücksichtigung dieser Bedingungen, d. h. im 
Kontext des Arbeitsalltags, lassen sich die Qualifikationsanforde-
rungen insgesamt und realistisch einschätzen und nur unter Be-
rücksichtigung der Rahmenbedingungen lassen sich realisierbare 
und für die Beschäftigten zumutbare Fortbildungskonzepte ent-
wickeln. 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat 1987 auf der Basis seiner 
Untersuchungen in sozialen Diensten unter Einbeziehung aller 
Beteiligten — insbesondere auch der Gewerkschaften und der 
Wohlfahrtsverbände — begonnen, eine gemeinsame Empfehlung 
zur Sicherstellung der Fortbildung für Beschäftigte in sozialen 
Diensten als Beitrag zur Qualitätssicherung zu erarbeiten. Die 
Arbeiten hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Außerdem hat der 
Hauptausschuß des Bundesinstituts beschlossen, daß das Bundes-
institut 1988 seine Arbeiten auf dem Gebiet der Berufsbildungs-
forschung für Beschäftigte in Pflegeberufen fortsetzt: Ab 1988 ist 
die Durchführung einer Untersuchung zur Verbesserung der Be-
treuung und Pflege von hilfs- und pflegebedürftigen Personen in 
verschiedenen Einrichtungstypen des ambulanten und stationä-
ren Bereichs durch Verbesserung der beruflichen Bildung des 
eingesetzten Personals geplant. 


